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Rheinstrasse 33b  

                Liestal, 26. April 2016 

Vernehmlassung zum Entwurf der Landratsvorlage über die Änderung des Landratsge-
setzes § 16a, Geschäftsleitung 

Sehr geehrter Herr Dürr 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 4. Februar 2016 haben Sie uns zur Stellungnahme zur oben erwähnten 
Landratsvorlage eingeladen. Gerne machen wir von Ihrem Angebot Gebrauch und lassen uns 
wie folgt vernehmen:  

Die FDP Baselland befürwortet eine Teilrevision des Landratsgesetzes und der Geschäftsord-
nung des Landrats. Gegenwärtig verfügen in der Geschäftsleitung des Landrats das Landrats-
präsidium, die beiden Vizepräsidien sowie die Fraktionspräsidien je über eine Stimme. Jedem 
Fraktionspräsidium kommt demnach unabhängig von der Sitzzahl seiner Fraktion gleich viel 
Gewicht zu. Bei Abstimmungen im Landrat bestimmt sich hingegen die Stimmkraft einer Frakti-
on nach deren Grösse. Weil die politischen Kräfteverhältnisse in der Geschäftsleitung und im 
Parlament unterschiedlich abgebildet sind, werden teilweise von der Geschäftsleitung be-
schlossene Geschäfte (z.B. Traktandenlisten) vom Landratsplenum abgeändert. Mit der vorge-
schlagenen Änderung des Landratsgesetzes und der Geschäftsordnung des Landrats (Modell 
D) sollte es nicht mehr zu solchen Korrekturen kommen, da das Fraktionspräsidium neu in der 
Geschäftsleitung entsprechend der Stärke seiner Landratsfraktion mitbestimmen kann. Damit 
lassen sich unnötige Leerläufe im Parlamentsbetrieb vermeiden. Aus diesem Grund unterstützt 
die FDP diese Änderung grundsätzlich.  

Neu würde ein Fraktionspräsidium in der Geschäftsleitung pro Sitz seiner Fraktion eine Stimme 
erhalten. Zusammen würden die Fraktionsvertreter somit über 90 Stimmen verfügen. Das Land-
ratspräsidium würde nach dieser Revision indes nach wie vor nur eine einzige Stimme haben. 
Um das Landratspräsidium bei der Führung der Geschäftsleitung zu stärken, schlägt die FDP 
vor, dem Landratspräsidium ein Stimmengewicht von 10 Stimmen zu geben. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer An-
liegen. Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
FDP.Die Liberalen Baselland 

 
Christine Frey 
Parteipräsidentin 
 
 
Ersteller: Fachkommission Justiz und Sicherheit, Stefan Steinemann 
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